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Nationales Naturmonument „Grünes Band Hessen“

Verbände und Verwaltung

Wiebke Büschel, Benedikt Lorse, Yasmin Spriestersbach & Annika Wiemer

Das Grüne Band in 
Deutschland und Europa

Das Grüne Band ist ein lebendiges Zeug-
nis deutscher Geschichte. Es steht in Eu-
ropa für die machtpolitische Rivalität 
zwischen dem ehemaligen West- und 
Ostblock, den USA und ihren Alliierten 
und der UdSSR, und markiert speziell in 
Deutschland die Grenze zwischen der da-
maligen Bundesrepublik und der Deut-
schen Demokratischen Republik. Bis 
heute ist das Grüne Band in der Land-
schaft sichtbar. Es entstand durch die 
langjährige Teilung Deutschlands und 
kann in seiner jetzigen Form nur dank 
der deutschen Wiedervereinigung nach 
dem Mauerfall existieren.
Das Grüne Band erstreckt sich in 
Deutschland über 1400 Kilometer von 
der Ostsee bis zum Thüringer Wald. Die 
Grenze zwischen der westlichen und öst-
lichen Besatzungszone wurde 1952 durch 
einen Zaun und eine Mauer abgeriegelt, 
was zu einer nahezu vollständigen Abhol-

zung der Grenzgebiete führte. Während 
im Osten, später sogar unter Schießbe-
fehl, sichergestellt wurde, dass sich keine 
Person über den Kolonnenweg und Kon-
trollstreifen dem Grenzzaun nähern 
konnte und der Bereich großflächig und 
dauerhaft von Aufwuchs freigehalten 
wurde, wurden die Flächen auf westlicher 
Seite bis direkt an die Grenze heran in 
teilweise sehr kleinteiligen Parzellen be-
wirtschaftet, wodurch vielfältige klein-
räumige Strukturen entstanden. Im Laufe 
der Zeit hat sich die Natur auf beiden 
Seiten durch die jahrelange Abriegelung 
und die vergleichsweise geringe infra-
strukturelle und industrielle Entwicklung 
in besonderer Weise entwickeln können. 
Diese Entwicklung gibt der ehemaligen 
Grenzlinie neben ihrer historischen Be-
deutung auch ihre besondere Funktion 
für den Naturschutz und den Biotopver-
bund. Durch die lange Unberührtheit 
entstand ein einzigartiger Lebensraum 
für viele Tier- und Pflanzenarten. Bis 
heute sind dort seltene Arten wie 

Schwarzstorch (Ciconia nigra) und Fisch-
otter (Lutra lutra), Arnika (Arnica monta-
na) und Schmalblättriges Wollgras (Erio-
phorum angustifolium), zahlreiche Insek-
ten und Orchideenarten sowie eine 
Vielzahl gefährdeter Biotoptypen in einer 
besonders hohen Dichte zu finden.
Bereits direkt nach dem Fall der Mauer 
im Jahr 1989 und der deutschen Wieder-
vereinigung entwickelte sich eine Bewe-
gung aus Umweltschützer*innen, Natur-
schutzorganisationen und Politiker*in-
nen, die sich für den Schutz dieser 
einzigartigen Natur einsetzten. Sie nutz-
ten die einmalige Chance der Wiederver-
einigung und begannen systematisch Flä-
chen entlang der Grenze zu Gunsten des 
Naturschutzes zu erwerben bzw. in die 
öffentliche Hand und Stiftungseigentum 
zu überführen. Aufbauend auf dieser Ini-
tiative hat sich das Grüne Band entwi-
ckelt und gilt heute als längster Verbund 
von Lebensräumen in Deutschland.
Mittlerweile hat das Grüne Band auch in 
anderen europäischen Ländern an Be-

Abb. 1: Blick auf die rekonstruierte Grenzanlage bei Point Alpha im Landkreis Fulda (Foto: HMUKLV)
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land entlang der ehemaligen innerdeut-
schen Grenze ein Nationales Naturmo-
nument „Grünes Band“ ausgewiesen. 
Diesem Beispiel werden hoffentlich wei-
tere Bundesländer im Westen folgen.
Die Ausweisung erfolgte in Hessen  
als Gesetz und nicht, wie bei Schutzge-
bieten nach Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) sonst üblich, als Verord-
nung. Hintergrund dieser Entscheidung 
waren verschiedene Überlegungen: Ein 
derartig großes Schutzgebiet von landes-
weiter Bedeutung und mit vielen Berüh-
rungspunkten zu Themenbereichen, die 
nicht allein dem Umweltressort zuzu-
ordnen sind, insbesondere der Kultur-
historie, sollte nicht allein durch das 
Umweltressort vorbereitet und beschlos-
sen werden. Vielmehr sollte durch den 
Einbezug des Parlamentes eine breit ge-
tragene Entscheidung herbeigeführt 
werden. Auch sollte dieses Vorgehen si-
cherstellen, dass für die Flächeneigentü-
mer*innen eine größtmögliche Sicher-
heit und Dauerhaftigkeit besteht. 
Grenzänderungen oder Änderungen der 
inhaltlichen Regelungen sind bei einem 
Gesetz nur mit erneutem Beschluss des 
Parlamentes möglich, während eine Ver-
ordnung unter Anhörung der Eigentü-
mer*innen allein durch die verord-
nungsgebende Verwaltung wieder geän-
dert werden kann. Hiermit wurde 

monument (NNM) nach § 24 Bundes-
naturschutzgesetz (BNatSchG) auszu-
weisen (Umk 2019). Nationale Natur- 
monumente sind durch ihre herausra-
gende Bedeutung aus wissenschaftlichen, 
naturgeschichtlichen, kulturhistorischen 
oder landeskundlichen Gründen ge-
kennzeichnet. Die Besonderheit der Kul-
tur und somit die Überschneidung von 
Natur- und Denkmalschutz unterschei-
det Nationale Naturmonumente damit 
von klassischen Naturschutzgebieten 
und Nationalparks (Abb. 1).
Seitdem haben bereits die Länder Sach-
sen-Anhalt, Brandenburg und Thürin-
gen ein Nationales Naturmonument 
„Grünes Band“ ausgewiesen. Sachsen 
und Mecklenburg-Vorpommern berei-
ten eine Ausweisung vor. Hessen hat mit 
dem Koalitionsvertrag im Dezember 
2018 den Beschluss der UMK in das Re-
gierungsprogramm für Hessen über-
nommen und den Ausweisungsprozess 
begonnen (Koa-Vertrag Hessen 2019). 
Dieser führte am 26. Januar 2023 zum 
Beschluss des Gesetzes über ein Nationa-
les Naturmonument „Grünes Band Hes-
sen“ (kurz: NNMGBH) (Gvbl. NR. 3 
2023). Hiermit wurden über 8000 Hek-
tar Fläche auf einer Länge von 260 Kilo-
meter unter besonderen natur- und kul-
turhistorischen Schutz gestellt. Hessen 
hat damit als erstes westliches Bundes-

deutung gewonnen. Im Jahr 2002 wurde 
vom damaligen Vorsitzenden des BUND 
Naturschutz in Bayern, Hubert Weiger, 
öffentlich die Idee von einem Grünen 
Band Europa vorgestellt. Michail Gorba-
tschow übernahm die Schirmherrschaft 
für dieses Projekt und unter Gesamtko-
ordination der Weltnaturschutzunion 
(IUCN) entstand das Projekt „Grünes 
Band Europa“. Dabei handelt es sich um 
ein Netzwerk von Schutzgebieten ent-
lang des ehemaligen Eisernen Vorhangs 
in Europa. Das Projekt will die Bedeu-
tung der Grenzgebiete für die Natur ver-
deutlichen und einen Beitrag zur Bewah-
rung der Geschichte Europas leisten. 
Durch die enge Zusammenarbeit der 
ehemals verfeindeten Nachbarländer bei 
der Entwicklung und Pflege des Grünen 
Bandes war es schon immer auch ein 
Friedensprojekt.

Ausweisung als Nationales 
Naturmonument

Die besondere Bedeutung des Grünen 
Bandes wurde auch durch die Umwelt-
minister*innen der Länder erkannt. Im 
November 2019 traf die Umweltminis-
terkonferenz (UMK) den Beschluss, das 
Grüne Band in allen beteiligten Bundes-
ländern möglichst als Nationales Natur-

Nationales Naturmonument „Grünes Band Hessen“

Abb. 2: Teilnehmer*innen der Wanderung im Werra-Meißner-Kreis bei Wanfried (Foto: HMUKLV)
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lage der Ausweisung war daher zunächst 
eine durch ein Fachgutachten erarbeitete 
Gebietskulisse. Dieses ermittelte die Flä-
chen mit besonderer naturschutzfachli-
cher Bedeutung entlang der Landesgren-
ze. Dabei wurden im Offenland Flächen 
in einem Abstand von 50-100 Metern 
und im Wald, aufgrund der größeren 
Flurstückszuschnitte, in einem Abstand 
von bis zu 500 Metern zur Landesgrenze 
betrachtet. Bestehende NSG wurden 
komplett in die Kulisse einbezogen. Be-
stehende Natura 2000-Gebiete wurden 
bis auf eine Entfernung von maximal 
500 Metern zur Grenze hin in die Kulisse 
einbezogen. In den dazwischenliegenden 
landwirtschaftlich intensiv genutzten Be-
reichen ohne besondere naturschutzfach-
liche Bedeutung beschränkt sich die Flä-
chenkulisse auf einen minimalen Ab-
stand von 50 Metern zur Landesgrenze, 
um die Durchgängigkeit des Bandes si-
cherzustellen. Diese im Vergleich zum 
Nachbarland Thüringen unterschiedli-
che Ausgangslage zeigt sich auch deut-
lich, wenn die Gebietsabgrenzung im 
NNM „Grünes Band Thüringen“ mit 
der Abgrenzung in Hessen verglichen 
wird. Während auf Thüringer Seite das 
Band in weitgehend gleichbleibendem 
Abstand parallel entlang der Grenze ver-
läuft, hat es in Hessen eine eher organi-
sche Form, bei der sich der Abstand zur 
Grenze immer wieder verändert. Diese 
unterschiedliche Ausgangslage und Be-
deutung der Flächen für den Biotopver-
bund führt auch dazu, dass das NNM in 
Hessen in drei Schutzzonen unterteilt 
wurde. Im elektronischen Anhang unter 
www.naturschutz-hessen.de ist ein Kar-
tenausschnitt zu finden, der beispielhaft 
die Abgrenzung des NNM Hessen zeigt.
Die Zone I bildet den Kernbereich des 
NNM und besteht aus Flächen mit na-
turschutzfachlich herausragender Bedeu-
tung. Diese waren bereits vor der Aus-
weisung des NNM entweder als Natur-
schutzgebiete geschützt oder es handelte 
sich um Staatswald, der bereits auf Be-
schluss der Landesregierung aus der Nut-
zung genommen wurde (Naturwaldent-
wicklungsflächen, Naturwaldreservate). 
Insgesamt umfasst die Zone I rund 2425 
Hektar. In Zone I gelten die bestehenden 
strengen Schutzgebietsverordnungen un-
verändert fort. Zone II besteht zu einem 
großen Teil aus schon zuvor europarecht-

turschutz und Tourismus statt (Abb. 3). 
Die Verbände wurden zwar im Gesetzge-
bungsprozess auch formal angehört und 
hatten die Möglichkeit zur schriftlichen 
Stellungnahme, die Abendveranstaltun-
gen boten darüber hinaus aber nochmal 
die Gelegenheit, individuell auf Fragen 
und Bedenken einzugehen und die Ziel-
setzung des Naturmonuments vertiefend 
zu erläutern. Dieser Verbändedialog er-
wies sich als äußerst hilfreich, um direkt 
vor Ort zu informieren und einen Dialog 
herbeizuführen. Ein Format, das in  
dieser Form bei Gesetzgebungsprozessen 
schlicht nicht vorgesehen ist.

Inhaltliche Regelungen
des Gesetzes

Das Grüne Band Hessen weist einige Be-
sonderheiten im Vergleich zu den Natur-
monumenten in den ehemals ostdeut-
schen Bundesländern auf, die auf der 
unterschiedlichen Gebietsentwicklung 
auf den beiden Seiten der Grenze beru-
hen. Während auf östlicher Seite viele 
Flächen bereits direkt in öffentliches Ei-
gentum übergingen und eine vergleichs-
weise einheitliche Grenzziehung zwi-
schen Landesgrenze und dem Kolonnen-
weg möglich war, waren und sind die 
Flächen westlich der Grenze weitgehend 
in Privatbesitz und deutlich kleinteiliger 
genutzt. Auch gibt es auf hessischer Seite 
bereits eine Vielzahl an kleineren Natur-
schutzgebieten (NSG) und Natura-
2000-Gebieten, die teilweise weit ins 
Landesinnere hineinreichen und in das 
NNM inkludiert werden sollten. Grund-

Befürchtungen vor nachträglichen Ver-
schärfungen klar entgegengetreten.
Da ein Gesetzgebungsverfahren an sich 
ein öffentliches Verfahren ist und eine 
Lesung im Parlament formal als größt-
mögliche Öffentlichkeit angesehen wird, 
ist bei der Gesetzgebung grundsätzlich 
keine direkte Beteiligung aller Betroffe-
nen Flächeneigentümer*innen mehr vor-
gesehen. Dies steht allerdings im Wider-
spruch zu der bei Schutzgebietsauswei-
sungen sonst üblichen und erforderlichen 
direkten Beteiligung der Flächeneigentü-
mer*innen, die in der Folge durch die 
Regelungen des Schutzgebietes betroffen 
sind. Daher wurde von Seiten des Um-
weltministeriums als ergänzende Maß-
nahme eine breit angelegte Öffentlich-
keitsinformation vorgesehen.
Jede/r der insgesamt über 6600 im 
Grundbuch eingetragenen Flächeneigen-
tümer*innen wurde auf Basis des ersten 
Gesetzentwurfes und der ersten Flächen-
kulisse angeschrieben und zu Veranstal-
tungen in den drei Landkreisen im Ge-
biet eingeladen. In jedem Landkreis fand 
im Sommer 2022 eine geführte Wande-
rung für alle Interessierten mit Informa-
tionen zum aktuellen Stand des Gesetz-
gebungsverfahrens statt (Abb. 2). 
Hier konnten Fragen zur Gebietskulisse 
und den vorgesehenen Regelungen ge-
stellt, Anregungen auch außerhalb des 
formalen Gesetzgebungsverfahrens ein-
gebracht und Hinweise zu konkreten 
Konflikten in der Gebietskulisse vorge-
tragen werden. Ebenfalls fand in jedem 
Landkreis eine Abendveranstaltung mit 
den örtlich zuständigen Verbandsvertre-
tern von Land- und Forstwirtschaft, Na-

Abb. 3: Verbändedialog im Landkreis Hersfeld-Rotenburg in Philippsthal 
(Foto: HMUKLV)

http://www.naturschutz-hessen.de


Jahrbuch Naturschutz in Hessen Band 22 / 202394

Nationales Naturmonument „Grünes Band Hessen“

Unterlagen liegen inzwischen der Kultus-
ministerkonferenz vor, deren Beschluss 
im Oktober 2023 erwartet wird.
Sollte eine Aufnahme erfolgen, muss im 
Anschluss ein Nominierungsdossier mit 
umfassenden fachlichen Unterlagen er-
arbeitet werden. Denkbar ist auch eine 
Erweiterung der Bewerbung um kultu-
relle Kriterien zu einem gemischten 
UNESCO-Welterbe (Kultur- und Na-
turerbe), einem sogenannten „Mixed 
Site“ oder eine gemeinsame Bewerbung 
mit weiteren europäischen Ländern, um 
die besondere Bedeutung des Grünen 
Bandes auch über die Grenzen Deutsch-
lands hinaus in den Vordergrund zu stel-
len. Bis dahin ist es jedoch noch ein lan-
ger Weg. Eine Aufnahme auf die Liste 
der Welterbestätten ist frühestens 2031 
möglich.
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erhöht. Die Landschaftspflegeverbände 
in den Landkreisen mit Flächen des Grü-
nen Bandes werden zudem mit deutlich 
mehr Mitteln ausgestattet.
Einige Maßnahmen für die Regionalent-
wicklung sind bereits in Planung. Dazu 
gehören unter anderem eine Informati-
onsbroschüre der Hessen Agentur für das 
Grüne Band zur Darstellung und Bewer-
bung lokaler Angebote, eine Studie zur 
Bestandserhebung und weiteren Ent-
wicklung kulturhistorischer Orte im 
Grünen Band und die Einrichtung von 
Infozentren in den drei Landkreisen. 
Weiterhin hält das Land Mittel für die 
Erstellung des Pflege-, Entwicklungs- 
und Informationsplans für das Gebiet 
bereit.
Da die Einrichtung eines Gebietsma-
nagements und die Erarbeitung des 
PEIPL einige Zeit in Anspruch nehmen 
werden, besteht für Akteur*innen aus 
den Bereichen Kulturhistorie, Natur-
schutz sowie Jugend- und Umweltbil-
dung, die in der Region des Grünen Ban-
des tätig sind, die Möglichkeit, für kon-
krete Maßnahmen und Projekte auch 
kurzfristig Fördergelder zu erhalten.
Als besondere Herausforderung bei der 
Errichtung des Gebietsmanagements er-
weist sich, dass in der Region bereits viel-
fältige Akteur*innen, gerade auch aus 
dem Bereich der Kulturhistorie, im und 
am Grünen Band aktiv sind. Bei der Ge-
bietsentwicklung ist also ein besonderes 
Augenmerk darauf zu richten, dass die 
langjährig in der Region aktiven Partner 
in ihren Aktivitäten unterstützt und die 
bestehenden Netzwerke ausgebaut wer-
den, damit das NNM einen sinnvollen 
Beitrag zur Entwicklung der Region mit 
den Akteur*innen vor Ort leisten kann. 

Ausblick: Nominierung als 
UNESCO-Weltnaturerbe

Bei der UMK am 25. November 2022 
beschlossen die Umweltminister*innen 
von Bund und Ländern, dass eine Bewer-
bung des Grünen Bandes als UNESCO-
Weltnaturerbe in die Wege geleitet wer-
den sollte (UMK 2022). Unter Feder-
führung Thüringens wurden die 
Bewerbungsunterlagen für die Aufnahme 
in die deutsche Vorschlagsliste (Tentativ-
liste) der UNESCO erarbeitet. Diese 

lich geschützten Fauna-Flora-Habitat-
Gebieten (FFH-Gebiete) sowie Vogel-
schutzgebieten (VSG) und weiteren Ge-
bieten mit einer forstwirtschaftlichen 
und extensiveren landwirtschaftlichen 
Nutzung. Insgesamt umfasst diese Zone 
eine Fläche von rund 4474 Hektar. Bei 
Zone III handelt es sich um rund 1185 
Hektar landwirtschaftlich intensiv be-
wirtschafteter Flächen. Diese Zone dient 
zur Sicherstellung der Durchgängigkeit 
des Grünen Bandes, um dem Verbund-
gedanken Rechnung zu tragen, der auch 
aufgrund der Geschichte unverzichtbare 
Prämisse des Gesetzes ist.
Für die Entwicklung der Zonen II und 
III zur Verbesserung des Biotopverbun-
des entlang der ehemaligen Grenze ist im 
Gesetz festgelegt, dass dies auf freiwilli-
ger Basis stattfinden wird und der Vor-
rang des Vertragsnaturschutzes weiterhin 
Gültigkeit hat (§ 5 NNMGBH). Dies 
war sowohl aufgrund von § 3 des Hessi-
schen Ausführungsgesetzes zum Bundes-
naturschutzgesetz (HAGBNatSchG) als 
auch für die Akzeptanz eines derartigen 
Großschutzgebietes zwingend erforder-
lich. Entsprechende Förderangebote zur 
Verbesserung des Biotopverbundes sind 
vorgesehen. Im Rahmen freiwilliger An-
gebote besteht grundsätzlich auch die 
Möglichkeit, Grundstücke von verkaufs-
willigen Eigentümer*innen anzukaufen. 
Es wird allerdings kein aktives Ankauf-
programm von Seiten des Landes geben.
Für die Planung der nun anstehenden 
Maßnahmen zur Gebietsentwicklung 
sieht das Gesetz die Erarbeitung eines 
Pflege-, Entwicklungs- und Informati-
onsplanes (PEIPL) vor, die von einem 
Fachbeirat aus Vertreter*innen der Regi-
on begleitet wird. Auf diese Weise wird 
sichergestellt, dass die regionalen Erfor-
dernisse und Belange bei der Planung der 
weiteren Entwicklung des NNM berück-
sichtigt werden.

Errichtung des Gebietsma-
nagements

Für die Entwicklung des Grünen Bandes 
stehen im Doppelhaushalt 2023/2024 
zunächst rund 900000 Euro jährlich zur 
Verfügung. Ergänzend dazu wurde die 
LEADER-Förderung für Kommunen 
mit Flächenanteilen am Grünen Band 
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Beispielhafter Kartenausschnitt zur Abgrenzung des NNM Hessen mit 
unterschiedlichen Schutzzonen (Anlagenkarte zum Gesetz über das 
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